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1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Schreibensentwurf an 
den Grossen Rat. 

2. Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, den Anzug Melanie 
Nussbaumer und Konsorten stehen zu lassen. 

 

Begründung 

Mit dem Anzug Melanie Nussbaumer und Konsorten betreffend «Berner Mo-
dell für die Akutversorgung nach sexualisierter Gewalt» werden verschiede 
Fragen zur Akutversorgung nach sexualisierter Gewalt aufgeworfen. Im Kan-
ton Basel-Stadt besteht analog zum «Berner Modell» seit mehr als 20 Jahren 
eine niederschwellige Versorgung von Opfern sexueller Gewalt. Die Versor-
gung der Betroffenen erfolgt über eine gut funktionierende Kooperation zwi-
schen verschiedenen Akteuren. Das bestehende Angebot sollte aber in ein 
paar Punkten verbessert werden. Der Regierungsrat erachtet daher die Ent-
wicklung eines abgestimmten Massnahmenpakets als wichtig, damit ein 
ganzheitlicher Opferschutz ermöglicht werden kann. Er prüft derzeit allfällige 
Lücken in der Beweissicherung, in der durchgängigen Begleitung und Be-
treuung von Opfern durch Fachpersonen sowie in der Spezialisierung und 
Stärkung von Polizei und Strafverfolgungsbehörden. Gleichzeitig soll ein 
Konzept, wie die Öffentlichkeit besser sensibilisiert und Opfer besser über 
ihre Rechte informiert werden können, entwickelt werden. Vor diesem Hin-
tergrund beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat, den Anzug Melanie 
Nussbaumer und Konsorten betreffend «Berner Modell für die Akutversor-
gung nach Sexualisierter Gewalt» stehen zu lassen. 
 

                                                                                           

 


